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2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden 

können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

 Einwendungen 

 

  Rechtsgrundlagen 

 

  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

 
Sachgebiet 4.2-Grundwasser-und Bodenschutz: 

Nach Einsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass keine zusätzlichen Belange unseres 

Sachgebiets betroffen sind.  

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 30.09.2022. 

 

Sachgebiet 4.2-Altlasten: 

Mit unserem Schreiben vom 30.09.2022 haben wir zur Altlastenthematik des o. g. Bebauungsplans wie folgt 

Stellung genommen: 

 

„Die Orientierende Untersuchung wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Im Vorfeld der Untersuchung wurden im 

Rahmen einer Historischen Untersuchung mehrere potentielle Schadstoffumfangbereiche identifiziert und für 

die Orientierende Untersuchung in Verdachtsflächen aufgeteilt. Hierbei handelt es sich um einen Dieseltank 

inkl. Zapfsäule, einen 200.000 l Heizöltank (Leitung innerhalb des Gebäudes & Befüllungsbereich), Kesselhaus 

mit Ölflecken, Wegbefestigung aus Schlacke, Pflanzenschutzmittel im Außen- und Innenbereich 

 

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände wurden insgesamt 4 Rammkernsondierungen bis in einer Tiefe von max. 

2,4 m u. GOK durchgeführt. Die Bohrung RKS1 wurde direkt neben dem Öltank abgeteuft. Die Bohrungen 

RKS2, RKS3 und RKS4 wurden im Bereich des Kesselhauses neben und zwischen den Heizkesseln abgeteuft 

(Bereiche mit Ölverunreinigungen). Auf den Wirtschaftswegen wurden 2 Mischproben (WOF1 und WOF2) bis 

max. 0,2 m Tiefe entnommen. Bei der Begehung zur Festlegung der Bohrpunkte wurde festgestellt, dass die 

Wege, sowie die Oberflächen zwischen und innerhalb der ehemaligen Gewächshäusern mit schlackehaltigem 

Material aufgefüllt wurde. Im Bereich der ehemaligen Gewächshäuser und der Außenanlagenflächen wurden 

aus insgesamt 4 Flächen (OF1 – OF4) Oberflächenmischproben bis max. 0,6 m Tiefe entnommen.  

 

Die Bodenproben der Rammkernsondierungen (RKS1-RKS4) wurden auf den Parameter MKW untersucht. 

RKS4 wurde aufgrund geruchlicher Auffälligkeiten zudem auf Phenole untersucht. Die Oberflächenmisch-

proben (OF1- OF4) und die Mischproben der Wirtschaftswege (WOF1- WOF2) wurden auf Schwermetalle 

(Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink) untersucht. In den Proben WOF1 und 

WOF2 sowie OF4 (0- 0,3 m) wurden aufgrund der schlackehaltigen Auffüllung zusätzlich PAK untersucht. Die 

Oberflächenmischproben der Anbauflächen im Freigelände und in den ehemaligen Gewächshäusern wurden 

zusätzlich auf das laboranalytische Pestizide-Standardprogramm mit 27 Einzelstoffen untersucht.  

 

In der Bodenprobe der Bohrung RKS2 (Tiefenbereich 0,17-1 m) überschreiten die MKW-Gehalte mit 420 

mg/kg den HW-1 des LfU-Merkblattes 3.8/1. In der Bodenprobe RKS2 (Tiefenbereich 1-2 m) überschreiten die 

MKW-Gehalte mit 5.570 mg/kg den HW-2 deutlich. In der tieferliegenden Bodenprobe RKS2 (Tiefenbereich 2-

2,3 m Tiefe) nehmen die MKW-Gehalte wieder ab und unterschreiten mit 75 mg/kg den HW 1. 

In der oberflächennahen Probe der RKS3 (Tiefenbereich 0.16-1 m) überschreitet der MKW-Gehalt mit 260 

mg/kg den HW1. In der nächst tiefergelegenen Bodenprobe der RKS3 (Tiefenbereich 1-1,9 m) wurde für den 

Parameter MKW mit 1.500 mg/kg der HW-2 überschritten. Da ab 1,9 m u. GOK kein weiterer Bohrfortschritt 

möglich war, konnte die MKW-Belastung zur Tiefe hin nicht abgegrenzt werden. 

In den Bohrungen RKS1 und RKS4 waren keine MKW feststellbar. 

An den Bohrungen RKS2 und RKS3 wurde aufgrund der festgestellten Belastungen mit MKW die Bodenluft auf 

die Parameter BTEX und LHKW untersucht. Im Rahmen dieser Untersuchungen waren bis auf geringe Spuren 

von LHKW keine Auffälligkeiten festzustellen.  

In den zwei Bodenproben der Wirtschaftswege WOF1 und WOF2 wurde zusätzlich der für Schlacke typische 

Parameter Fluorid untersucht. Die gemessenen Konzentrationen unterschritten mit max. 0,16 mg/l deutlich den 
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Prüfwert des LfU-Merkblattes 3.8/1. Bei der Schwermetalluntersuchung der Oberflächenmischproben wurde 

lediglich in der Probe WOF1 des Wirtschaftsweges der HW-2 für den Parameter Arsen mit 66 mg/kg 

überschritten. 

In den Proben OF1 (0-0,3 m), OF1 (0,3-0,6 m), OF4 (0-0,3 m) und OF4 (0,3-0,6 m) wurden leicht erhöhte 

Konzentrationen der Einzelparameter Diuron und Methabenzthiazuron festgestellt, wobei der Prüfwert für 

Diuron lediglich in der Probe OF1 (0,3-0,6 m) mit 0,11 µg/l überschritten wird. 

  

Aus gutachterlicher Sicht sind im Bereich der Freiflächen und Gewächshäuser keine weiteren Maßnahmen 

erforderlich. In diesem Bereich wurde mit Ausnahme des Arsen-Gehaltes in der Probe WOF1 keine größeren 

Auffälligkeiten festgestellt. 

 

Im Bereich des Kesselhauses (RKS2 und RKS3) wurden unterhalb der Bodenplatte bis etwa 2 m Tiefe erhöhte 

Gehalte für den Parameter MKW nachgewiesen. Die Hilfswerte-1 und 2 des LfU-Merkblattes 3.8/1 wurden z.T. 

deutlich überschritten. In den darunter anstehenden Bodenschichten, d.h. tiefer als 2 m u. GOK, zeigten die 

MKW-Gehalte in der Bodenprobe der RKS2 eine abnehmende Tendenz. Bei der Bohrung RKS3 konnte dagegen 

aufgrund eines Bohrhindernisse eine vertikale Abgrenzung nicht erfolgen.  

 

Im Umgriff des Kesselhaus hat sich der Altlastenverdacht im Rahmen der Orientierenden Untersuchung 

bestätigt, womit weitergehenden Untersuchung in Form einer Detailuntersuchung angezeigt sind. Ziel der 

Detailuntersuchung muss die horizontale und vertikale Schadensabgrenzung, sowie die Beprobung und 

Untersuchung des Grundwassers zur abschließenden Gefährdungsabschätzung sein. Der Gutachter schlägt 

hierzu vor, nach Rückbau des Kesselhauses und des großen Heizöltanks das mit MKW belastete Erdreich 

auszuheben und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Der Aushub soll dabei von einem 

Sachverständigen nach §18 BBodschG überwacht werden und der Sanierungserfolg mittels beweissichernder 

Bodenproben aus der Sohle und den Wandungen der Aushubgrube nachgewiesen bzw. dokumentiert werden.  

 

Des Weiteren schlägt der Gutachter aufgrund der Arsenbelastung vor die Schlackeauffüllungen zu entfernen 

und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.  

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht Einverständnis mit der vom Gutachter vorgeschlagenen weiteren 

Vorgehensweise. Darüber hinaus ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht der Rückbau des Dieseltanks und der 

Zapfsäule von einem Sachverständigen nach §18 BBodSchG zu begleiten sowie die schlackehaltige Auffüllung 

einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen, da mit dem angewandten Untersuchungsumfang (PAK, Arsen, 

Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Fluorid) aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht 

sichergestellt ist, dass sämtliche relevanten Schadstoffparameter untersucht wurden. In Abhängigkeit ihrer 

Herkunft können Schlacke auch bei den Parametern pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, DOC, MKW, Chlorid, 

Sulfat, Cyanide, EOX und Phenolindex erhöhte und damit altlastenrelevante Schadstoffe aufweisen. Des 

Weiteren sind die beiden vorhandenen Brunnen zu beproben und die Proben auf die im Rahmen der 

Orientierenden Erkundung festgestellten relevanten Schadstoffe (MKW, PBSM, Schwermetalle, LHKW; BTEX, 

usw.) zu untersuchen. 

 

Die Untersuchungsergebnisse der weitergehenden Untersuchungen bzw. des Bodenaustauschs im Umgriff des 

Kesselhauses und des Öltanks sind dem Wasserwirtschaftsamt zur Abstimmung in Berichtsform vorzulegen. 

 

Ergänzend muss außerdem noch mitgeteilt werden, dass die Altlastenthematik abschließend geklärt sein muss, 

bevor das Gelände überbaut wird. Auch wenn dies zu Verzögerungen im Bauablauf führt. Wir empfehlen daher 

die weitergehenden Untersuchungen im Rahmen der Detailuntersuchung vorlaufend zur eigentlichen 

Baumaßnahmen durchzuführen, um eine spätere Verzögerung im Bauablauf zu vermeiden. Insbesondere im 

Falle einer bereits eingetretenen Grundwasserverunreinigung können Verzögerung im Bauablauf nicht 

ausgeschlossen werden. Zumal für die Errichtung von Bauwerksteilen unterhalb der Geländeoberkante evtl. 

eine Bauwasserhaltung erforderlich sein könnte. Aus den Bohrung der Baugrunderkundung ist bekannt, dass 

Grundwasser teilweise bereits bei < 1 m u. GOK anzutreffen ist. Demzufolge kann weder die Erfordernis einer 

Grundwassersanierung noch die Erfordernis einer Bauwasserhaltung gänzlich ausgeschlossen werden. 

 

Anfallendes Aushubmaterial bei baubedingten Tiefbaumaßnahmen ist abfallrechtlich zu deklarieren und gemäß 

den einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen.  

 

Gesammeltes Niederschlagswasser muss in verunreinigungsfreien Bereichen versickert werden.“ 

 

Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse und Nachweise sind uns noch zur Prüfung vorzulegen. 





 
 
 
 
 

Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter: www.landkreis-fuerth.de/datenschutzinfo  -  SG 34 
 
Dienstgebäude Öffnungszeiten Bus & Bahn 
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Stellungnahme gemäß § 4 BauGB; 
Beteiligung Vorentwurf 1. Änderung BP Nr. 54 "Schwadermühle West", Markt 
Cadolzburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Gesundheitsamt Fürth nimmt nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Un-
terlagen zu o. g. Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
Trinkwasserschutzgebiete: 
Nach unserer Kenntnis liegt das Vorhaben nicht innerhalb eines Wasserschutzgebie-
tes. Somit werden durch das geplante Vorhaben die Belange des Trinkwasserschut-
zes nicht berührt. 
 
Trinkwasserversorgung: 
Das Gesundheitsamt empfiehlt mit dem zuständigen Wasserversorgungs-
unternehmen im Vorfeld abzuklären, ob eine ausreichende Trink- und Löschwasser-
versorgung sichergestellt werden kann. 
  
Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste: 
Von Seiten des Gesundheitsamtes sollten die Zufahrtswege für Feuerwehr und Ret-
tungsdienste vor Baubeginn ermittelt werden und in der Planung Berücksichtigung 
finden. 
 
Bodenschutz – Wirkungspfad Boden-Mensch: 
Es sind dem Gesundheitsamt derzeit keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Da das Vorhandensein von weiteren schädlichen Bodenveränderungen und 
-verunreinigungen oder Altlasten nicht ausgeschlossen werden kann, weisen wir 
grundsätzlich darauf hin, dass in diesen Fällen umgehend, ohne schuldhaftes Verzö-




